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Hintergrund: Biodiversität und Klimaschutz in der Agrarpolitik

• Intensivierung der
Landwirtschaft als
wichtiger Treiber für
Biodiversitätsrückgang 

• Gegensteuern mit
– Schutzgebieten
– Gesetzen
– ökonomischen Programmen

(GAP, Glötz, GAB,
Öko-Regelung, AUKM)

 Die bisher eingesetzten umwelt- und agrarpolitischen Instrumente konnten 
den Rückgang der Biodiversität nicht aufhalten. (u.a. Oppermann 2018b, BMU 2020, ERH 2020)
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Bild1: Veränderung der Landschaft und Abnahme der biologischen Vielfalt durch 
Intensivierung der Landwirtschaft (Quelle: Europäischer Rechnungshof 2020) 



Beratungsstruktur: Landwirtschaftsberatung
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Staatliche Beratung

Ämter auf Länderebene

Behörden und 
Kontrollinstanzen 

Berufsständische 
Beratung

Bauernverbände, Landvolk, 
Ökolandbauverbände

Genossenschaften

Beratungs-, Erzeuger- und 
Kontrollringe

Landwirtschaftskammern

Privatwirtschaftliche 
Beratung

Beratungsunternehmen mit 
Fachschwerpunkt

Selbstständige Berater

Kreditinstitute, Banken, 
Versicherungen, 
Steuerberatung

• Beratung zu allen landwirtschaftlichen, betriebswirtschaftlichen und
sozio-ökonomischen Themen, Mediation sowie
Umwelt- bzw. Naturschutz- und Nachhaltigkeitsberatung



Beratungsstruktur: Landwirtschaftsberatung

• Staatliche Beratung kostenlos

• Berufsständische und privatwirtschaftliche Beratung über 
Förderung, Mitgliedsbeiträge oder auf Honorarbasis

– Förderfähig nach EU-Verordnung 2021/2115 Art. 15 über den ELER 
z.B. Einzelbetriebliche Beratungen zur GAP

– Anerkennung von Beratungsstellen und Festlegung von 
Beratungsrichtlinien (förderfähigen Themen) auf Bundesland-Ebene

• Kontakt zu Beratungsstellen über Öffentlichkeitsarbeit und 
Veranstaltungen aber vor allem durch
langjährige Partnerschaften und Empfehlungen
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Beratungsstruktur: Biodiversität und Klimaschutz

• Vor allem durch staatliche Beratungsstellen und
Landwirtschaftskammern
– Bayern: Wildlebensraumberatung (Ämtern für Landwirtschaft,

Ernährung und Forsten) und Biodiversitätsberatung (untere 
Naturschutzbehörden/Landratsämter)

– Nordrhein-Westfalen: Natur- und Biodiversitätsberatung
(Landwirtschaftskammer NRW)

– Niedersachsen: Aufbau regionaler Biodiversitätsberatungsstrukturen im Rahmen des 
„Niedersächsischen Wegs“ und weiterhin Landwirtschaftskammer NDS

• Auch berufsständische Beratungen und privatwirtschaftliche Berater sowie 
Vertreter von Landschaftspflegeverbänden und Naturschutzorganisationen 
können zu Biodiversitäts- und Klimaschutzmaßnahmen beraten

• Zusätzlich Beratung in Forschungs- und Umsetzungsprojekten
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Studie zur Behandlung von biodiversitäts- und klimaschutzrelevanten 

Themen in der Landwirtschaftsberatung

 In welchem Kontext werden flächenbezogenen Maßnahmen zur Förderung 
der Biodiversität und zum Klimaschutz in den Beratungen besprochen?

 Welche Maßnahmen werden besprochen? Welche davon werden 
umgesetzt? Woran liegt es, wenn vorgeschlagene Maßnahmen nicht 
umgesetzt werden?

 Welche Verbesserungsbedarfe bestehen hinsichtlich der Beratung zu 
flächenbezogenen Biodiversitätsmaßnahmen?

Leitfadengestützte Interviews mit Beratungskräften verschiedener staatlicher und 
berufsständischer Organisationen und Verbänden aus Bayern und Niedersachsen
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Studienbericht:

Lüdemann & Kleinhückelkotten 2023,
https://www.ecolog-institut.de/wp-content/uploads/2023/02/Beratung-zu-Biodiversitaet-und-Klimaschutz-in-der-Landwirtschaft_2023.pdf

Gefördert 
durch:



In welchem Kontext werden Maßnahmen zur Förderung der 

Biodiversität und zum Klimaschutz in den Beratungen besprochen?

• Allgemeine landwirtschaftliche Beratung
GAP-Antrag und Förderoptimierung 

• Nachfrage nach einzelnen Maßnahmen

Wachsendes Interesse an flächenbezogenen biodiversitäts- und 
klimaschutzrelevanten Themen/Maßnahmen festgestellt

Entmutigung durch Bürokratie/Aufwand
Bestimmungen, Auflagen und Förderbedingungen nehmen viel Zeit ein

Nicht förderfähige Maßnahmen kaum relevant

• Hoher Bedarf an Beratung kann kaum bedient werden
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Vgl. u.a.: Joormann & Schmidt 2017,
Zinngrebe 2017, Eberhardt 2021a



Welche Maßnahmen werden besprochen? 

• Beratungen sind sehr individuell und auf die Bedürfnisse 
des Betriebes abgestimmt
– Generell keine Priorisierung von Maßnahmen
– Blühstreifen/Blühflächen (Altgrasstreifen) am häufigsten

• Gründe für Empfehlungen
– Leichte Integrierbarkeit in die Produktion
– Hohe und einfach zu erlangende Vergütung 
– Gute Sichtbarkeit bzw. Öffentlichkeitswirksamkeit
– Positiver ökologischer Effekt (vereinzelt genannt)
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„Alles aus 

der GAP“



Welche der besprochenen Maßnahmen werden umgesetzt? 

• Ein Großteil der vorgeschlagenen/besprochenen Maßnahmen wird 
umgesetzt.

Woran liegt es, wenn vorgeschlagene Maßnahmen nicht angenommen werden?

– Befürchtungen wegen strenger/komplizierter Regelungen und Kontrollen 
('Sanktionsfallen‘)

– Angst vor Verlust von Flächen bzw. Einschränkung der Nutzung oder 
Wertminderungen

– Fehlende Wirtschaftlichkeit aufgrund zusätzlicher Kosten bzw. Ertragseinbußen
– Zu hoher bürokratischer und/oder technischer Aufwand
– Fehlende Sichtbarkeit von Effekten

 Grundsätzlich ein positiver Einfluss der einzelbetrieblichen Beratung
auf die Umsetzung von Agrarumwelt-, Naturschutz-/Biodiversitäts- und 
Klimaschutzmaßnahmen festgestellt (Vgl. u.a. Eberhardt 2021a, b, Sander et al. 2019)

10 2023



Welche Verbesserungsbedarfe bestehen?

• Weniger Bürokratie bzw. administrativer Aufwand
– Fehlende Planungssicherheit und Mehraufwand für

Berater*innen durch häufige/kurzfristige Änderungen (GAP)
– Weniger und konsistente Anforderungen/Vorschriften nötig

(keine „Sanktionsfallen“)
– Unterschiedliche Einschätzungen von Maßnahmen und Vorschriften

(bei Behörden)

• Mehr Flexibilität und regionale Passung
– Orientierung an Erfolgskontrolle nicht an Einhaltung von Vorschriften
– Freie nicht EU-gebundene (Landes-)Mittel, über die mit wenig Aufwand 

biodiversitätsförderliche Maßnahmen finanziert werden können

• Mehr Freiwilligkeit und finanzielle Anreize
• Mehr (spezialisierte) Berater*innen und Projekt-/Stellenbefristung
• Mehr Anerkennung in Politik und Gesellschaft
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Empfehlungen
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 Vielfältiges Angebot attraktiver/wirtschaftlicher und ökologisch effektiver, geförderter 
Maßnahmen
 Reduzierung von Auflagen und Aufwand
 Begleitung von Umsetzung und Erfolgskontrolle (Projekte) und Vernetzen von Landwirt*innen
 Raum für Flexibilität und Kreativität

 Verständliche und kompakt aufbereitete Informationen (inkl. ökol. Effekte)
 Anbieterübergreifende Bereitstellung
 Frühzeitige Information bei Änderungen

 Kostenlose (neutrale) Beratungsangebote mit langfristiger Besetzung und 
Qualitätssicherung
 Vernetzung/Zusammenarbeit von Beratungsstellen, Ämtern/Behörden, 

Naturschutzorganisationen
 Sensibilisierung von Beratungskräften andrer Fachbereiche (kostenlose Aus/Weiterbildung)

 Aktive Ansprache/Werbung bei Landwirt*innen für Beratung und Maßnahmen
 Öffentlichkeitswirksame Kampagnen über Umsetzung/Erfolge
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Vielen Dank für Ihre Aufmerksamkeit!
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Foto: O. Corleis
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